
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/7/1 2Ob78/60,
5Ob69/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1960

Norm

ABGB §287

Rechtssatz

Als ö1entliche Wege sind nur jene Wege anzusehen, die von einem Rechtssubjekt der ö1entlichen Verwaltung für den

allgemeinen Gebrauch bestimmt worden sind. Die Widmung ist ein Akt der ö1entlichen Verwaltung; er ist dann

vollzogen, sobald der Weg dem allgemeinen Gebrauch übergebn ist. Erst von diesem Zeitpunkt an unterliegt der Weg

in seinen rechtlichen Beziehungen allen jenen Bestimmungen, die für öffentliche Wege überhaupt gelten.
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